
 

 
 
 

 
Allgemeiner Hygiene- und Pandemieplan für die Freiluftanlage der TSV Wulsdorf 

(in Anlehnung an die Leitplanken des DOSB) 
 

Unter strikter Einhaltung der nachfolgenden Beschränkungen sowie der Erarbeitung eines, 
an die spezifischen Voraussetzungen der einzelnen Abteilungen, angepassten Konzeptes, 
darf der Sportbetrieb auf der Bezirkssportanlage der TSV Wulsdorf ab sofort wieder 
aufgenommen werden. 
 

Die Konzepte der Abteilungen müssen sich strikt am allgemeinen Hygiene- und 
Pandemieplan der TSV Wulsdorf orientieren und sind vor der Aufnahme des Sportbetriebes 
mit dem Gesamtvorstand abzustimmen. 
 

1. Distanzregeln einhalten 

 Da bei körperlicher Aktivität wesentlich mehr Luft ventiliert wird, sind mindestens 

2,00 - 4,00 m Abstand zu allen anderen Personen einzuhalten.  

 Es ist sich grundsätzlich strikt an die behördlichen Anordnungen für 

öffentliche Räume zu halten. Je nach Gegebenheiten wird empfohlen, pro 20 

- 40 qm nicht mehr als eine Person zuzulassen. 

 Bei Gruppenwechsel genügend Zeit einplanen, sodass sich die Gruppen nicht 

treffen. 
 

2. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 

 Verzicht auf Partnerübungen und Körperkontakt in der Gruppe. 

 Kein Helfen und Sichern durch Trainer*innen und Mittrainierende. 
 

3. Hygieneregeln einhalten 

 Waschgelegenheit und Seife bereitstellen, um Händewaschen vor und nach dem 

Training zu gewährleisten. 

 Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird empfohlen (nicht bei hohen aeroben 

Belastungen, da bei einer Durchfeuchtung der Mund-Nasenschutz seine Wirkung 

verliert).  

 Eigene Matte oder zumindest ein großes Badetuch mitbringen und über die Matte 

legen. 

 Auf die Nutzung von Kleingeräten verzichten bzw. nur eigene Kleingeräte nutzen 

oder nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. 

 Zusätzliche Hygienemaßnahmen - wenn Kleingeräte trotzdem genutzt werden, 

dann vor und nach Gebrauch desinfizieren (dafür eigenes Desinfektionsmittel 

(mind. 61% Alkoholgehalt) oder mehrfachverwendbare medizinische 

Desinfektionstücher mitbringen).  

 

 



 

4. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen 

 In Sportkleidung zum Training gehen. 

 Keine Nutzung von Garderoben, Duschen, Gemeinschaftsräumen (Ausnahme: 

Übungsleitung darf Trainingsmaterial aus der Kabine holen). 
 

5. Toilettennutzung 

 Es dürfen ausschließlich die vom Verein zur Verfügung gestellten Wasch- und 

Toilettenräume genutzt werden. 

 Die vorgesehenen Räumlichkeiten dürfen NUR EINZELN betreten werden. 
 

6. Wettbewerbe 

 Veranstaltungen und Wettbewerbe sind zu unterlassen. 
 

7. Trainingsgruppen verkleinern 

 Es sind die behördlichen Anordnungen für den öffentlichen Raum zu beachten. 

 Das Training ist ausschließlich Vereinsmitgliedern gestattet und bedarf der 

Aufsicht einer Übungsleitung (Ausnahmeregelung Tennis - siehe Tenniskonzept).   

 Feste Trainingsgruppen bilden; grundsätzlich so klein wie möglich. Es wird 

empfohlen, nicht mehr als 10 Personen pro Gruppe einzuteilen.  

 Feste Zuordnungen der Übungsleitenden zu den Trainingsgruppen sind, wenn 

möglich, vorzunehmen.  

 Eine Übungsleitung sollte möglichst nicht mehr als 5 Gruppen betreuen.  
 

8. Angehörigen von Risikogruppen besonders schützen 

 Die Gesundheit geht immer vor. 

 Risikogruppen können durch den Verein nicht pauschal identifiziert werden. Es 

sind somit alle Personen besonders zu schützen.  
 

9. Risiken in allen Bereichen minimieren 

 Übungsleitende, die Kindergruppen betreuen, dürfen keine Risikogruppen 

betreuen. 

 Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind zu führen. 

(Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon). 

 Selbstverständlichkeit: Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von 

CoronaVirus-Symptomen ist, darf am Training teilnehmen.  

 Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 

Tagen und mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen 
 

10. Ansprechpartner 

 1. Vorsitzender: Jens Schwedhelm - Mobil: 0176 569 181 98. 

 Pressewart: Mark Rißmüller - Mobil: 0176 312 624 20. 
 

11. Ausschluss vom Sportbetrieb 

 Personen, die sich NICHT an die zuvor aufgeführten Regeln halten, dürfen bis 

auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen! 

Bitte geht verantwortungsvoll mit diesen Vorgaben um. Sie unterliegen strenger Beo-
bachtung - im schlimmsten Fall müsste der Trainingsbetrieb wieder eingestellt werden. 

 

Bremerhaven, 10.05.2020 
Der Vorstand der Turn- und Sportvereinigung Wulsdorf von 1861 e.V.   



 
 
 

Ergänzungen zum 
Allgemeinen Hygiene- und Pandemieplan der TSV Wulsdorf 

 

 

(Fußballabteilung) 

 
Neben den Vorgaben des allgemeinen Hygiene- und Pandemieplans der TSV Wulsdorf sind 
die Mitglieder der Fußballabteilung zusätzlich aufgefordert, die nachfolgenden Aspekte zu 
beachten:   

 

 Keine Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und nach Hause. 
 

 Vermeidung von Körperkontakt und Einhaltung der Abstandsregel (u.a. bei Begrüßung, 

Hilfestellung, Jubel, Verabschiedung usw.). 
 

 Die Mannschaften beginnen ihr Training 10 Minuten später und beenden dieses 10 

Minuten früher (Überschneidungen der Mannschaften vermeiden). 
 

 Die Sportanlage wird in drei Trainingsfelder eingeteilt (Kunstrasen, Naturrasen, 

ehemaliges Jugendfeld). 
 

 Die Mannschaften werden den Trainingsfeldern zugeordnet (siehe Anhang). 
 

 Nur Übungsleiter/innen und Spieler/innen dürfen sich zu ihrer jeweiligen Trainingseinheit 

auf der Sportanlage aufhalten. 
 

 Zutritt zu den Kabinen und zum Materialcontainer (Trainingsmaterial holen) ist nur den 

Übungsleiter/innen gestattet.  
 

 Ein/e Übungsleiter/in pro Gruppe (maximal 10 Personen). 
 

 Es müssen Anwesenheitslisten geführt werden (Datum, Ort, ÜL/TN-Name, Anschrift, 

Telefon). Diese sind 21 Tage von der Übungsleitung aufzuheben. 
 

 Die Toiletten, die vom Verein festgelegt wurden, dürfen nur einzeln benutzt werden. 
 

 Alle Übungsleiter/innen werden vom Vorstand der Fußballabteilung unterwiesen und 

zeichnen die Anerkennung mit einer Unterschrift gegen. 
 

 Die Mannschaft, deren Training laut Trainingsplan als letztes endet, ist dafür verant-

wortlich die Zwischentür zu den Toiletten abzuschließen (Schlüssel im Schlüsselkasten).    
 

 Bei Nichtbeachtung wird die jeweilige Mannschaft vom Training ausgeschlossen! 

 

 



 
Sommertraining zum Pandemieplan 

 

ACHTUNG: 
Das Training beginnt 10 Minuten später und endet 10 Minuten früher im Vergleich  

zu den angegeben Zeiten! 
 

Tag Mannschaften Uhrzeit 

Montag 
E1 17:00 bis 18:30 Uhr (KR) 

F2 / F3 17:00 bis 18:30 Uhr (NR) 

Dienstag 
 

E3 15:30 bis 17:00 Uhr (KR) 

G 16:00 bis 17:00 Uhr (NR) 

D1 17:00 bis 18:15 Uhr (KR) 

D2 17:00 bis 18:30 Uhr (JF) 

E2 17:30 bis 19:00 Uhr (NR) 

B 18:15 bis 19:30 Uhr (KR) 

1. Herren 19:30 bis 21:00 Uhr (NR) 
2. Herren 19:30 bis 21:00 Uhr (KR) 

Mittwoch 
 

C 16:30 bis 18:30 Uhr (KR) 

F3 17:00 bis 18:30 Uhr (NR) 

E1 17:00 bis 18:30 Uhr (JF) 

Ü40 18:30 bis 20:00 Uhr (NR) 

Donnerstag 
 

E3 15:30 bis 17:00 Uhr (JF) 
G 16:00 bis 17:00 Uhr (NR) 

D1 17:00 bis 18:30 Uhr (NR) 

D2 17:00 bis 18:00 Uhr (KR) 

E2 17:30 bis 19:00 Uhr (JF) 

B 18:00 bis 19:30 Uhr (KR) 

2.Herren 19:30 bis 21:00 Uhr (NR) 

Freitag 
 

D1 16:00 bis 17:30 Uhr (KR) 

C 16:30 bis 18.30 Uhr (NR) 

F2 17:00 bis 18:30 Uhr (JF) 

Frauen 18:30 bis 20:00 Uhr (NR) 

1.Herren 19:30 bis 21:00 Uhr (KR) 
 

Legende: KR = Kunstrasen / NR = Naturrasen / JF = ehemaliges Jugendfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ergänzungen zum 
Allgemeinen Hygiene- und Pandemieplan der TSV Wulsdorf 

 

 

(Tennisabteilung) 

 
Neben den Vorgaben des allgemeinen Hygiene- und Pandemieplans der TSV Wulsdorf sind 
die Mitglieder der Tennisabteilung zusätzlich aufgefordert, die nachfolgenden Aspekte zu 
beachten:   

 

 Abweichend vom allgemeinen Hygiene- und Pandemieplan der TSV Wulsdorf ist die 

Benutzung der Tennisplätze auch ohne Übungsleitung zugelassen. 
 

 Jede/r Spieler/in trägt sich vor Spielbeginn vollständig in die ausliegende Liste (befindet 

sich im Schaltschrank der Sprinkleranlage links vom Eingang der Plätze) ein, damit im 

Falle von Infektionen die Kontaktketten nachvollzogen werden können. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der 

Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den 

direkten Weg zur Anlage. 
 

 Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende 

Spieler/innen dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde.   
 

 Die Nutzung der Kabinen (Duschen und Umziehen) ist untersagt und auch ein Verweilen 

auf der „Terrasse“ des Mehrzweckraums oder in diesem ist nicht gestattet. Kommt direkt 

in Sportkleidung auf die Anlage. 
 

 Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. Aufgrund des 

Kontaktverbotes können andere Begrüßungsformen ohne Körperkontakt wie z.B. 

Kopfnicken, „Abklatschen“ mit den Schlägern etc. gewählt werden. 
 

 Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mind. 2 Meter) zu positionieren 

und dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. 
 

 Doppel dürfen nur gespielt werden, wenn die Spieler/innen bei der Ausübung einen 

Abstand von mindestens 1,5 Metern (besser mehr) permanent einhalten. Dies ist 

insbesondere auch in den Pausen zu gewährleisten. 
 

 Versucht indirekten Kontakt über die Tennisbälle so gut wie möglich zu vermeiden. 

Wischt euch z.B. mit den Händen nicht direkt durchs Gesicht. Für die Nutzung der Besen 

und Netze zur Platzpflege liegen Einmalhandschuhe bereit. 
 

 Vor und nach dem Tennisspiel strenge Einhaltung der Hygieneregeln (z.B. gründliches 

Händewaschen auf der ausgeschilderten Toilettenanlage). 
 

 Bei Nichtbeachtung wird der/die jeweilige Spieler/in vom Training bzw. Spiel 

ausgeschlossen!       

 



 
 

Ergänzungen zum 
Allgemeinen Hygiene- und Pandemieplan der TSV Wulsdorf 

 

 

(Gesundheitssport-Abteilung) 

 
Neben den Vorgaben des allgemeinen Hygiene- und Pandemieplans der TSV Wulsdorf sind 
die Mitglieder der Gesundheitssport-Abteilung zusätzlich aufgefordert, die nachfolgenden 
Aspekte zu beachten: 
 
 Keine Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und nach Hause. 

 

 Bei Fieber (ab 38°C) und/oder Atemnot darf nicht am Training teilgenommen werden. 
 

 In Sportbekleidung zum Training erscheinen. 
 

 Vermeidung von Körperkontakt und Einhaltung der Abstandsregel (u.a. bei der 

Begrüßung und Verabschiedung). 
 

 Bei körperlicher Aktivität sind mindestens 2-4 Meter zu allen anderen Personen 

einzuhalten. 
 

 Das Training findet auf dem ehemaligen Jugendfeld auf der TSV-Anlage statt. 
 

 Nur Übungsleiter/innen, der Arzt und die Teilnehmer/innen dürfen sich zu ihrer 

jeweiligen Trainingseinheit auf der Sportanlage aufhalten. 
 

 Ein Handtuch und falls vorhanden eine eigene Liegematte sind mitzubringen. 
 

 Das Mitbringen von Getränken in eigenen Flaschen wird empfohlen. 
 

 Ausschließlich dem/der Übungsleiter/in ist es gestattet, Trainingsmaterial aus den 

Kabinen zu holen. 
 

 Sportgeräte sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 
 

 Ein/e Übungsleiter/in pro Gruppe (maximal 10 Personen). 
 

 Es müssen Anwesenheitslisten geführt werden (Datum, Ort, ÜL/TN-Name, Anschrift, 

Telefon). Diese sind 21 Tage von der Übungsleitung aufzuheben. 
 

 Die vom Verein festgelegten Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 
 

 Die Übungsleiter/innen werden vom Abteilungsvorstand unterwiesen und zeichnen die 

Anerkennung mit einer Unterschrift gegen. 
 

 Desinfektionsmittel, Mundschutz und eigener Kugelschreiber sind mitzubringen. 
 

 Bei Nichtbeachtung wird der/die jeweilige Teilnehmer/in vom Training ausgeschlossen!       

 

 



 
 

Ergänzungen zum 
Allgemeinen Hygiene- und Pandemieplan der TSV Wulsdorf 

 

 

(Volleyballabteilung) 

 
Neben den Vorgaben des allgemeinen Hygiene- und Pandemieplans der TSV Wulsdorf sind 
die Mitglieder der Volleyballabteilung zusätzlich aufgefordert, die nachfolgenden Aspekte zu 
beachten: 

 

 Keine Bildung von Fahrgemeinschaften und unnötiges Verweilen auf der Anlage. 
 

 Permanentes Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern, besser 2 Meter. 
 

 Es müssen Anwesenheitslisten geführt werden (Datum, Ort, ÜL/TN-Name, Anschrift, 

Telefon). Diese sind 21 Tage von der Übungsleitung aufzuheben. 
 

 Die vom Verein festgelegten Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 
 

 Der Auf- & Abbau des Netzes sowie die Fixierung der Feldlinien darf maximal von 4 

Personen ausgeführt werden, die den Mindestabstand (mindestens 1,5m) permanent 

einhalten. 
 

 Auf einer Feldhälfte von 64 Quadratmetern spielen immer nur zwei Personen unter 

Einhaltung des Mindestabstandes. 
 

 Blockaktivitäten am Netz sind untersagt. 
 

 Die annehmenden zwei Personen halten mindestens 2 Meter Abstand zum Netz ein. 
 

 Auf- und Angriffsschläge dürfen nicht in die Feldmitte oder die Vorderzone (2 Meter vom 

Netz der annehmenden Mannschaft) erfolgen. 
 

 Auch in den Spielpausen halten die Spieler/innen den Mindestabstand ein. 
 

 Wenn immer möglich, mindestens am Ende der Nutzung sollen die Spielbälle desinfiziert 

werden. 
 

 Da nur ein Beachvolleyballfeld existiert und nur 2er Teams (2 vs. 2) erlaubt sind, dürfen 

nicht mehr als 4 Personen am Spielbetrieb teilnehmen. 
 

 Das Umkleiden und Duschen hat zuhause zu erfolgen, Umkleideräume und Duschen 

bleiben geschlossen. 
 

 Personen, die sich nicht an die zuvor aufgeführten Regeln halten, dürfen bis auf weiteres 

nicht am Training teilnehmen. 

 



Anwesenheitsliste 

Zur Nachverfolgung von Infektionsketten muss jede Mannschaft/Gruppe eine Anwesenheitsliste führen. Diese ist 21 Tage aufzuheben. 
 

Ort:  Bezirkssportanlage TSV Wulsdorf     Übungsleitung: ________________________ 
Heinrich-Kappelmann-Str. 4       
27572 Bremerhaven      Datum der Einheit: ___________________ 

Teilnehmer/in (Vor- / Nachname) Anschrift (Straße / Hausnummer / Postleitzahl / Ort) Telefonnummer (Mobil o. Festnetz) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Information gemäß Art. 13. DSGVO zur Registrierung bei Sportveranstaltungen 
 

1. Identität des Verantwortlichen 

TSV Wulsdorf v. 1861 e.V.               Tel.: +49 471 73 51 8 
Heinrich-Kappelmann-Str. 4  Mail: vorstand@tsv-wulsdorf.com 
27572 Bremerhaven      

2. Verarbeitungszweck, Rechtsgrundlage und Herkunft 

Zweck der Verarbeitung ist das Ermöglichen einer Kontaktverfolgung im Rahmen 
einer Covid-19 Infektion eines Betroffenen.  

Die Verarbeitung erfolgt aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte 
Interesse ist hierbei der Gesundheitsschutz der Vereinsmitglieder und die 
Eindämmung der Covid-19 Pandemie. 

3. Kategorien personenbezogener Daten 

In der direkten Erfassung: Vorname; Nachname und Telefonnummer ggf. zusätzlich 
zur Weitergabe an das Gesundheitsamt: Adressdaten 

4. Empfänger 

Empfänger sind ggf. die Gesundheits- und Ordnungsämter. Weitergegeben werden 
nur die spezifischen Listen vom wahrgenommenen Termin. 

5. Übermittlung an Drittländer 

Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt. 

6. Dauer der Speicherung 

Die Listen werden nach 21 Tagen sachgerecht vernichtet.  

7. Rechte der betroffenen Person 

Betroffene haben das Recht auf: 

 Auskunft - Artikel 15 DSGVO 

 Berichtigung - Artikel 16 DSGVO 

 Löschung - Artikel 17 DSGVO 

 Einschränkung der Verarbeitung - Artikel 18 DSGVO 

 sowie auf Datenübertragbarkeit - Artikel 20 DSGVO 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung - Artikel 21 DSGVO 

Diese Rechte können schriftlich, mündlich oder fernmündlich geltend gemacht 
werden. Ggf. erfolgt eine Nachfrage zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Anfrage. 

8. Widerrufbarkeit von Einwilligungen 

Beruht die Verarbeitung, siehe Punkt 2, auf einer Einwilligung, kann dieser jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widersprochen werden. Es ist möglich die erteilte 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: 
vorstand@tsv-wulsdorf.com 



9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Ist die betroffene Person der Ansicht, dass die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, kann Sie sich jederzeit bei einer 
der zuständigen Aufsichtsbehörden beschweren, z.B. bei: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Dr. Imke Sommer 
Arndtstraße 1 
27570 Bremerhaven 
Tel.: +49 421 3612010  
Fax: +49 421 49618495 
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung – Profiling 

Ein Profiling oder auch Scoring findet nicht statt. 

 


